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Vorwort


Das Erstellen einer Einkommensteuererklärung stellt für viele Menschen eine echte Herausforderung dar. Viele verzichten daher freiwillig auf die Einreichung einer Steuererklärung und verschenken dadurch Geld an den Staat. Andere geben Jahr für Jahr Geld für den Kauf einer aktuellen Steuersoftware aus, beauftragen Lohnsteuerhilfevereine oder Steuerberater. Das muss aber nicht sein.


Die Finanzverwaltung stellt mit der Onlineanwendung „Mein ELSTER“ eine Software zur Verfügung, mit der man nach einer etwas umständlichen Registrierung und einer gewissen Einarbeitungsphase relativ einfach und schnell seine Einkommensteuererklärung erstellen, elektronische Daten abrufen und Daten aus den Vorjahren übernehmen kann und dabei das prognostizierte Ergebnis als Erstattungs- oder Nachzahlungsbetrag erhält.


Leider ist die Anwenderfreundlichkeit von Mein ELSTER verbesserungswürdig und der Aufbau weicht teilweise vom Aufbau der Papierformulare ab.


Dieser Ratgeber richtet sich an Angestellte, Familien und Rentner und soll die Einführung in die Onlineanwendung Mein ELSTER erleichtern. Schritt für Schritt werden die Anmeldeprozesse und Eingabemasken vorgestellt. Die Bedienung wird anhand der Formulare der Einkommensteuererklärung für 2023 und deren gebräuchlichen Anlagen dargestellt.





	Dr. jur. Martin Berger

	Leipzig, März 2024














Kapitel I. Allgemeine Hinweise


1. Wann muss man überhaupt eine Steuererklärung abgeben


Wenn Sie Arbeitnehmer oder Beamter sind, wird Ihnen bei der monatlichen Gehaltszahlung die Lohnsteuer inklusive der Nebenabgaben (Solidaritätszuschlag1, ggf. Kirchensteuer) abgezogen. Die Lohnsteuer ist in den meisten Fällen von der Höhe so bestimmt, dass die Finanzbehörden am Ende des Jahres etwas mehr Steuern durch den Lohnsteuerabzug vereinnahmt haben, als Sie Einkommensteuer zahlen müssten. Auch wenn Sie nicht zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind empfiehlt sich regelmäßig die freiwillige Abgabe einer Steuererklärung, um die zuviel gezahlte Steuer zurück zu erhalten. Die vom Lohn einbehaltene Steuer (sog. Lohnsteuer) wird dabei auf die eigentlich zu zahlende Einkommensteuer angerechnet. Die Lohnsteuer stellt damit bei Arbeitnehmern und Beamten eine besondere Art der Einkommensteuervorauszahlung dar. Die Lohnsteuer ist eine pauschale Steuer, die sich einerseits nach der Höhe Ihres Gehaltes und nach der Lohnsteuerklasse bemisst.
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Die sechs unterschiedlichen Lohnsteuerklassen pauschalisieren unterschiedliche Sachverhaltsfallgruppen:





	Lohnsteuerklasse 1:

	unverheiratete Personen (Standardklasse)





	Lohnsteuerklasse 2:

	unverheiratete Personen, die zusätzlich alleinerziehend sind





	Lohnsteuerklasse 3:

	Verheiratete oder Lebenspartner nach dem LPartG, sofern der andere Ehegatte oder Lebenspartner die Lohnsteuergruppe 5 hat





	Lohnsteuerklasse 4:

	Verheiratete oder Lebenspartner, sofern beide Ehegatten/Lebenspartner die Lohnsteuerklasse 4 haben





	Lohnsteuerklasse 5:

	Ehegatten oder Lebenspartner, sofern der andere Ehegatte oder Lebenspartner die Lohnsteuerklasse 3 hat





	Lohnsteuerklasse 6:

	Personen, die mehrere lohnsteuerpflichtige Arbeitsverhältnisse haben







Die Lohnsteuerklasse hat lediglich auf die Höhe der Lohnsteuer jedoch nicht auf die Höhe der endgültig zu entrichtenden Einkommensteuer Einfluss. Die Lohnsteuerklasse regelt damit nur die Höhe der Steuervorauszahlung.


Ungefähr jeder zweite Arbeitnehmer in Deutschland ist verpflichtet, eine Steuerklärung abzugeben. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Zunahme von Kurzarbeit wird sich die Quote deutlich erhöhen. Eine Steuererklärung müssen Sie meistens dann abgegeben, wenn der Staat befürchten muss, dass er Ihnen von Ihrem Gehalt zuwenig Steuer abgezogen hat.


Sofern Sie Arbeitnehmer oder Beamter sind und Ihnen Lohnsteuer vom Gehalt abgezogen wird, Sie keine Lohnersatzleistungen (z.B. Kurzarbeitergeld) empfangen haben und Sie –abgesehen von deutschen Zinseinkünften- keine weiteren Einkünfte haben und in der Lohnsteuerklasse 1, 2 oder 4 eingruppiert sind, besteht eigentlich keine Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung. Ob eine Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung besteht (sog. Pflichtveranlagung) oder ob Sie freiwillig eine Steuererklärung abgeben (sog. freiwillige Veranlagung2), bestimmt sich u.a. nach folgenden Kriterien3. Wenn einer dieser Punkte zutrifft, müssen Sie eine Steuererklärung abgeben:




	Sie werden vom Finanzamt zur Abgabe einer Steuererklärung aufgefordert4



	Sie haben Gehalt nach der Lohnsteuerklasse 5 oder 6 bezogen


	Sie haben parallel von mehreren Arbeitgebern Gehalt bezogen


	Sie haben Gehalt nach der -Lohnsteuerklasse 4 mit Faktor- bezogen


	Sie haben Lohnersatzleistungen (z.B. Elterngeld, Mutterschaftsgeld, ALG, Kurzarbeitergeld) bezogen, die einen Betrag von 410 EUR übersteigen,


	Sie haben weitere Einkünfte ohne Lohnsteuerabzug erwirtschaftet (davon ausgenommen sind grds. Zinseinkünfte aus Deutschland), z.B. Einkünfte aus Vermietung oder Verpachtung, Einkünfte aus einer selbständigen oder gewerblichen Nebenerwerbsquelle oder Renteneinkünfte, deren positive Summe mehr als 410 Euro beträgt; Renten sind bei der Ermittlung der Einkünfte nur mit dem steuerpflichtigen Anteil und nach Abzug eines Werbungskosten-Pauschbetrags von insgesamt 102 Euro steuerlich zu erfassen.


	Sie haben steuerpflichtige Kapitalerträge erzielt, die nicht der Kapitalertragssteuer unterlegen haben5



	Sie haben sich Freibeträge im ELSTAM Verfahren (ehemals Lohnsteuerkarte) eintragen lassen haben


	Ihre Ehe wurde geschieden oder ist durch den Tod beendet worden und Sie haben im gleichen Jahr wieder geheiratet


	
Sie haben Sonderzahlungen vom Arbeitgeber erhalten


	Die berücksichtigte Vorsorgepauschale war höher als die tatsächlichen Vorsorgeaufwendungen


	Ihr Ehegatte bzw. Lebenspartner im EU-Ausland lebt


	Sie im Ausland leben, aber einen Antrag auf unbeschränkte deutsche Steuerpflicht gestellt haben


	Sie sind z.B. verbeamteter Anwärter, Polizist, Feuerwehrmitarbeiter oder Soldat und ihr Dienstherr legt der Lohnsteuerberechnung höhere Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung zugrunde oder setzt die Mindestvorsorgepauschale an, tatsächlich zahlen Sie jedoch keine oder geringere Beiträge (siehe hierzu Zeile 28 der Lohnsteuerbescheinigung) und vergleichen Sie den Wert mit den tatsächlich geleisteten Beiträgen an die private Krankenversicherung6.





Auch wenn das Kurzarbeitergeld steuerfrei ist, unterliegen die Einkünfte dem Progressionsvorbehalt. Sie müssen daher mit einer Steuernachzahlung rechnen.


Aber auch wenn Sie kein Gehalt beziehen, müssen Sie eine Steuererklärung abgeben, wenn:




	Ihre sonstigen Einkünfte im Jahr 2023 den Grundfreibetrag in Höhe von 10.908 EUR übersteigen oder


	Sie einen Verlustvortrag vornehmen lassen wollen.





Beachten Sie: Die oben aufgeführten Punkte sind nicht abschließend.




Praxis-Tipp


Als Faustformel können Sie sich folgende Frage stellen:


1.) Liegt einer der o.g. Punkte vor, wonach Sie zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind?


Wenn ja, müssen Sie eine Steuererklärung abgeben.


Wenn nein, sollten Sie sich folgende weitere Frage stellen:
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2.) Haben Sie überhaupt Steuern (Lohnsteuer, Einkommensteuervorauszahlungen oder Kapitalertragssteuer7) im Jahr 2023 abgeführt bzw. wurde ein Abzug automatisch vorgenommen?


Wenn ja, dann sollten Sie eine Steuererklärung abgeben, da Sie


vermutlich mit einer Steuererstattung rechnen können.


Wenn nein, dann lohnt sich die Abgabe einer Steuererklärung nicht. Sie haben keine Steuer abgeführt und können daher auch keine Steuererstattung erwarten.


Wenn Sie Zweifel haben, dann geben Sie eine Steuererklärung ab. Sie bekommen dann einen „Null“-Bescheid, d.h. es wird festgestellt, dass Sie keine Einkommensteuer zahlen müssen.





2. Abgabefrist


Auch beim Finanzamt müssen Sie gewisse Fristen einhalten. Sind Sie zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung nach den im Kapitel 1 genannten Grundsätzen verpflichtet (sog. Pflichtveranlagung), so müssen Sie Ihre Einkommensteuererklärung für 2023 grundsätzlich bis zum 31. Juli 2024 beim Finanzamt abgegeben haben, § 149 Abs. 2, S.1. AO.
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Allerdings hat der Gesetzgeber seit der Corona-Krise die Erklärungsfristen allgemein verlängert. Für die Steuererklärung für das Jahr 2023 (Veranlagungszeitraum 2023) haben Sie einen Monat länger Zeit8. Fristende ist der 2. September 20249.


Können Sie diese Frist nicht einhalten, so beantragen Sie bitte unter Angabe des Grundes rechtzeitig eine angemessene Fristverlängerung10. Fristverlängerungen gewähren die Finanzämter eigentlich nur, wenn Sie unverschuldet den regulären Abgabetermin nicht einhalten können. In der Regel akzeptieren die meisten Finanzämter jedoch kurze Fristverlängerungen von 1-2 Monaten. Die Fristverlängerung können Sie formlos beim Finanzamt mit Angabe der Gründe beantragen oder nutzen Sie direkt das Onlineportal „elster.de“. Dort finden Sie unter:


Formulare & Leistungen-> Alle Formulare->Anträge, Einspruch und Mitteilungen-> auch den Antrag auf Fristverlängerung.




Beachten Sie aber: Lassen Sie die o.g. Frist schuldhaft ohne Fristverlängerung verstreichen, so erfüllen Sie möglicherweise schon den Straftatbestand der Steuerhinterziehung11 und es wird nun zwingend ein Verspätungszuschlag festgesetzt! Die Höhe des Verspätungszuschlages beträgt 0,25 Prozent der festgesetzten Steuer, jedoch mindestens 25 Euro pro angefangenen Monat12. Bei Steuerhinterziehung droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren.


Sofern Sie das Fristende nicht einhalten können, beantragen Sie rechtzeitig und formlos eine Fristverlängerung von bis zu zwei Monaten. Solche Fristverlängerungen werden regelmäßig akzeptiert.





Wenn Sie allerdings einen Lohnsteuerhilfeverein oder einen Steuerberater/Rechtsanwalt mit der Erstellung einer Einkommensteuererklärung beauftragen, haben diese beruflichen Dienstleister eine verlängerte Abgabefrist für die Einkommensteuererklärung für das Jahr 2023 bis zum 2. Juni 2025.


Anders sieht es bei der freiwilligen Abgabe einer Einkommensteuererklärung aus, das heißt, wenn Sie nicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet sind. Dann können Sie sich grundsätzlich vier Jahre Zeit lassen13. Sie könnten dann Ihre Einkommensteuererklärung noch bis zum 31.12.2027 beim Finanzamt einreichen. Beachten Sie jedoch, dass die Erklärung am 31.12.2027 bis spätestens 24 Uhr im Finanzamt angekommen sein muss.


3. Die Form der Erklärungsabgabe


Sofern Sie keine kommerzielle (kostenpflichtige) Software eines Drittanbieters verwenden wollen, haben Sie nur noch die Auswahl zwischen der klassischen Abgabe in Papierform oder elektronisch zertifiziert mit dem Onlineprogramm „Mein ELSTER“14.


Wollen Sie die Steuererklärung in Papierform einreichen, so dürfen Sie keine (auch keine nebenberuflichen) Einkünfte aus Gewerbe, aus Selbstständigkeit oder aus Land- und Forstwirtschaft haben15. Sofern Sie als Unternehmer tätig sind, müssten Sie Ihre Steuererklärung(en) elektronisch übermitteln (Mein ELSTER oder Drittanbietersoftware).


Als Privatperson (Nichtunternehmer) können Sie die amtlichen grünen Formularvordrucke verwenden. Alternativ können Sie auch schwarz/weiß Kopien der amtlichen Formulare verwenden oder die Daten in spezielle Computerprogramme eingeben und danach ausdrucken. Die amtlichen Papierformulare bekommen Sie in Ihrem Finanzamt oder online im PDF-Format zum Ausdrucken16.


Beachten Sie aber: Für die Steuererklärung ist die besondere amtliche Form zwingend vorgeschrieben. Sie müssen also die amtlichen Formulare verwenden. Selbst gestaltete Erklärungen bzw. Phantasieformulare werden nicht akzeptiert werden. Auch müssen die amtlichen Formulare gut lesbar sein. Können die Erklärungen (unlesbar bzw. Phantasieformular) nicht verarbeitet werden, gilt die Steuererklärung als nicht abgegeben. Das kann weitreichende Folgen haben (z.B. Schätzungen, Verspätungszuschläge, etc.).


Alternativ können Sie jedoch die Steuererklärung auch elektronisch an das Finanzamt übermitteln.


Dazu stellt Ihnen die Finanzverwaltung die kostenlose Onlineanwendung Mein ELSTER zur Verfügung. Die Onlineanwendung Mein ELSTER setzt jedoch einen einmaligen, aber etwas umständlichen Anmeldungsprozess voraus.


Mit dem alten Softwareprogramm ElsterFormular hatten Sie die Möglichkeit, auch ohne vorherige Anmeldung eine Steuererklärung elektronisch zu übermitteln, indem Sie die Steuererklärung komprimiert ausgedruckt und händisch unterschrieben haben. Die Unterschrift mussten Sie dann auf dem Postweg an das Finanzamt übersenden. Das geht nun nicht mehr.


Wenn Sie allerdings bereits mit ElsterFormular ein Softwarezertifkat erhalten haben, können Sie diese Zugangsdaten weiterhin für die Onlineanwendung Mein ELSTER verwenden und müssen sich nicht erneut anmelden. Entsprechendes gilt für den erhaltenen Abrufcode für eDaten (Stichwort: vorausgefüllte Steuererklärung).


Das ELSTER-Portal finden Sie auf der Webseite www.elster.de


Mit Mein ELSTER können Sie Ihre Steuererklärung einfach am PC ausfüllen. Die Daten werden nach Eingabe automatisch auf Schlüssigkeit und Vollständigkeit überprüft und im Anschluss verschlüsselt über das Internet an das jeweilige Finanzamt übertragen.


Folgende Vorteile bietet die elektronische Übermittlung:




	automatische Überprüfung der Daten auf Schlüssigkeit und Vollständigkeit


	Übernahme der eingegeben Daten für das nächste Jahr


	schnellere17 Bearbeitung durch das Finanzamt


	unverbindliche Steuerberechnung (Vorabergebnis)


	bessere Kontrollmöglichkeit für Sie bei Abweichungen durch das Finanzamt


	Abrufen von Belegen (eDaten) zur Nutzung der Funktion „vorausgefülle Steuererklärung“ und damit weniger Aufwand.





Nachteilig ist jedoch der nun zwingende, einmalige Registrierungs- und Anmeldeaufwand, der eine gute Woche dauert. Sie können nun nicht mehr -wie es noch mit ElsterFormular möglich war- ohne Anmeldung eine Steuererklärung elektronisch übermitteln.


Die Vorteile der elektronischen Übermittlung überwiegen dennoch. Oftmals wird im Internet behauptet, der Nachteil der elektronischen Übermittlung läge in einer intensiveren Prüfung durch die Finanzverwaltung. Das ist jedoch nicht der Fall. Auch Papiererklärungen werden gleich intensiv geprüft. Papiererklärungen werden in den meisten Bundesländern maschinell eingescannt und danach generell wie „elektronische Erklärungen“ behandelt und mittels EDV weiterverarbeitet.


Seit 2018 müssen Sie auch keine Belege mehr unaufgefordert einreichen. Sie müssen die Belege mindestens bis zum Abschluss des Besteuerungsverfahrens aufbewahren und nur auf Verlangen des Finanzamtes einreichen18. Diese neu geschaffene Belegvorhaltepflicht soll das Verwaltungsverfahren erleichtern und unnötigen Bürokratismus vermeiden.





1 Ab 2021 entfällt für ca. 90% der Steuerpflichtigen der Solidaritätszuschlag, wenn Sie nicht mehr als 17.543 EUR Einkommensteuer zahlen müssen, vgl. § 3 Abs. 3 Nr. 2 SolZG. Ausgenommen vom Entfall des Solidaritätszuschlag ist der Solidaritätszuschlag auf Kapitalerträge, die der Abgeltungssteuer unterfallen.


2 § 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG.


3 § 149 Abs.1 AO; § 46 EStG; § 56 EStDV.


4 § 149 Abs.1 S.2 AO.


5 § 32d Abs. 3 S. 3 EStG


6 § 46 Abs.2 Nr.3 EStG.


7Kapitalertragssteuer inkl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer wird von Ihren Zinseinkünften automatisch abgezogen, wenn Sie Ihrer Bank keinen „Freistellungsauftrag“ erteilt haben.


8 BMF-Schreiben vom 23. Juni 2022, Az.: IV A 3 – S 0261/20/10001 : 18.


9 Fristende ist eigentlich der 31.August 2024 (Samstag). Da es sich um einen Samstag handelt, verschiebt sich das Fristende auf den nächsten Werktag, nämlich den 2. September 2024 (vgl. § 108 Abs. 3 AO).


10 vgl. § 109 AO.


11 § 370 AO.


12 vgl. § 152 Abs. 1, Abs. 5, S.2 AO.


13 Siehe § 169 Abs. 2 Nr. 2 AO.


14 Die Abkürzung ELSTER steht dabei für „elektronische Steuererklärung“. Dieser Programmname entbehrt nicht einer gewissen Komik, da die Elster gemein als diebisch gilt.


15 Im Regelfall greift die Pflicht zur elektronischen Übermittlung nicht, wenn Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit erzielt werden und die Summe der übrigen Einkünfte den Betrag von 410 € nicht übersteigt (§ 25 Abs. 4 S. 1 2. Halbsatz EStG). Aber auch darüber hinaus können die Finanzämter Ausnahmen anerkennen. Sie haben außerdem die Möglichkeit einen begründeten Härtefallantrag zu stellen, wenn Sie keinen Computer oder Internetanschluss haben. Zudem hat die Rechtsprechung Geringfügigkeitsgrenzen aufgestellt, wonach die Finanzverwaltungen der Länder die Abgabe von Steuererklärungen in Papierform akzeptieren müssen, vgl. FG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 12.10.2016, Az.: 2 K 2352/15.


16 www.formulare-bfinv.de









Kapitel II Die Registrierung bei Mein ELSTER


Um mit der Onlineanwendung ELSTER arbeiten zu können, müssen Sie zunächst registriert sein. Sofern Sie sich bisher noch nicht registriert haben, müssen Sie zunächst den Registrierungsprozess durchlaufen.


Sie sind bereits registriert, wenn Sie Ihre Steuererklärung bisher mit ElsterFormular authentifiziert (mittels Softwarezertifkat) übertragen haben. Das Softwarezertifikat ist eine ca. 11 KB große Datei namens: Benutzername_elster_Datum.xx.xx.pfx
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